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Die folgenden Behörden, Träger öffentlicher Belange oder 
Nachbargemeinden haben keine Belange vorgebracht oder keine 
Bedenken zur Planung geäußert: 
 

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V 

Bergamt Stralsund 

Forstamt Grevesmuhlen 

50Hertz 

GDMcom GmbH 

Stadt Klütz 

 
 
Von der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 
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Die Gemeinde nimmt die nebenstehenden Ausführungen zur Kenntnis und 
stimmt diesen zu. 
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Die Gemeinde nimmt die nebenstehenden Ausführungen zur Kenntnis und 
stimmt diesen zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass den Änderungsbereichen 1 und 2 zuge-
stimmt wird. 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass dem Programmsatz 4.1 (4) RREP WM 
entsprochen wird. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass zum Programmsatz 3.1.1 (4) RREP WM 
ein Beitrag geleistet wird. 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Ausweisung von Wohnbauflächen 
im Änderungsbereich 4 raumordnerisch mitgetragen wird. 
 
 
 
Der Hinweis auf die Teilfortschreibung der Kapitel 4.1 und 4.2 wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
Die Zustimmung zum Änderungsbereich 5 wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die Vereinbarkeit der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes mit den Zielen 
und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Zu Allgemeines 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. In der Präambel wird 
auf den fehlenden gemeinsamen Flächennutzungsplan hingewiesen. 
 
Der Hinweis auf § 204 Abs. 2 Satz 3 BauGB wird zur Kenntnis genommen. Die 
Gemeinde kann aus dem Satz jedoch nicht die grundsätzliche Pflicht zur Auf-
stellung eines „kohärenten“ Flächennutzungsplanes lesen. Die Möglichkeiten 
Pläne aufzuheben, zu ergänzen oder neue aufzustellen, werden ebenbürtig 
aufgelistet. Eine besondere Betonung des neuen Flächennutzungsplanes er-
folgt nicht. Von daher sind an die Neuaufstellung eines Flächennutzungsplanes 
dieselben Anforderungen zu stellen, als ob es keinen Zusammenschluss von 
den Gemeinden gegeben hätte. Für eine Neuaufstellung des Flächennutzungs-
planes sieht die Gemeinde Kalkhorst keine Veranlassung, da sie die beabsich-
tigte städtebauliche Entwicklung in ihren Grundzügen als ausreichend darge-
stellt erachtet. Erforderliche Anpassungen können im Rahmen der 10. Ände-
rung erfolgen. Grundlegende Änderungen, die einer Neuaufstellung bedürften, 
erkennt die Gemeinde nicht. 
 
Zu 2 
Die Gemeinde Kalkhorst hat sich bereits im Vorfeld der Flächennutzungs-
planänderung mit möglichen Standorten für die Wohnbauentwicklung ausei-
nandergesetzt. Hierzu wurde ein Städtebauliches Entwicklungskonzept (Mai 
2020) erstellt, in welchem die Fläche des Änderungsbereiches 2 als Entwick-
lungsziel dargestellt wurde. 
 
Zu 4 
Die Gemeinde Kalkhorst hat mit den 2021 in Kraft getretenen Bebauungsplä-
nen Nr. 14 & 27 Wohnbauflächen im Innenbereich entwickelt. Damit wurden die 
zur Verfügung stehenden Flächen für eine Innenentwicklung ausgenutzt. Mit 
dem Bebauungsplan Nr. 28 wird eine Arrondierungsfläche im unmittelbaren An-
schluss an Elmenhorst überplant. 
Aufgrund der weiterhin hohen Nachfrage nach Wohnraum und um die voraus-
sehbaren Bedürfnisse der Gemeinde in ihrer städtebaulichen Entwicklung ab-
zubilden, sollen auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung weitere 
Wohnbauflächen dargestellt werden. 
Der Änderungsbereich 4 ist hierfür besonders geeignet, da hier eine städtebau-
liche Ordnung erfolgen kann. Durch den Standortwechsel des Gewerbebetrie-
bes wird ein potentielles Konfliktfeld im Bereich der Immissionen beseitigt. Um 
ein Quartier mit einer städtebaulich und wirtschaftlich geeigneten Größe zu er-
reichen, wird die bereits dargestellte Wohnbaufläche nach Norden erweitert.  
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Zu 5 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
 
 
 
 
Dem Hinweis wird gefolgt. Die Gemeinde nimmt einen weiteren (6.) Änderungs-
bereich in die 10. Änderung des Flächennutzungsplanes auf. Damit wird Über-
einstimmung zwischen der Flächennutzungsplanung und der bestehenden Er-
gänzungssatzung hergestellt. 
 
 
Zu 1.3 
Punkt 4.1 (3) des RREP WM legt einen Entwicklungsrahmen für Wohnungsbau 
bis 2020 fest. Das Kapitel des RREP WM befindet sich z.Z. noch in der Fort-
schreibung. Von daher gibt es aktuell keine konkreten Aussagen zur Raumord-
nerischen Zielstellung bezüglich der Wohnbauentwicklung, mit der sich die Ge-
meinde auseinandersetzen könnte. Es wird deshalb auf die Stellungnahme des 
Amtes für Raumordnung Westmecklenburg vom 03.03.2023 verwiesen, in der 
der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes zugestimmt wird. 
Gemäß 4.5 (2) LEP MV dürfen landwirtschaftliche Flächen ab einer Wertzahl 
von 50 nicht in andere Nutzungen umgewandelt werden. Der Änderungsbe-
reich 4 weist einen Wert von ca. 55 auf. Nach Aussage des Amtes für Raum-
ordnung WM findet eine Zielanwendung erst ab einer Fläche von 5 ha statt. Der 
mit dem Änderungsbereich 4 in Verbindung stehende B-Plan Nr. 30 hat eine 
Fläche von ca. 3 ha. 
 
Der betreffende Absatz wird in der Begründung korrigiert. Die Gemeinde Kalk-
horst hat in der Ortslage Groß Schwansee diverse touristische Nutzungen und 
insbesondere Ferienwohnungen konzentriert. Damit wird der raumordneri-
schen Festlegung als Tourismusschwerpunktraum erschöpfend entsprochen. 
Eine Umnutzung von Ferienwohnungen in Dauerwohnungen ist in Sonderge-
bieten nach § 10 BauNVO regelmäßig unzulässig. 
 
Untere Denkmalschutzbehörde 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Änderungen vorzunehmen sind. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Trinkwasserschutzzonen berührt 
werden. Der Zweckverband Grevesmühlen wurde ebenfalls beteiligt. 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt den Verweis auf die Stellungnahmen zu den jeweiligen 
Bebauungsplänen zur Kenntnis. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit der 
Abwasserbeseitigung erfolgt im Rahmen der jeweiligen Bebauungspläne. Auf-
grund der Lage der Änderungsbereiche im Anschluss an den Siedlungslagen 
wird im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung von der Realisierbarkeit 
der Abwasserbeseitigung ausgegangen. 
 
 
 
 
 
Die Hinweise auf einschlägige technische Regelwerke werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
  



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger                Abwägung der Gemeinde Kalkhorst 

 10 

 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass verbindliche Stellungnahmen zu den 
verbindlichen Bauleitplanverfahren abgegeben werden. 
 
 
 
Das Gewässer II. Ordnung in der Ortslage Warnkenhagen wurde im Bebau-
ungsplan Nr. 26 berücksichtigt. 
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Die nächstgelegenen Änderungsbereiche 1 und 2 sind ca. 900 m und 1 500 m 
von dem SPA entfernt. Es wird darauf hingewiesen, dass der mit Änderungs-
bereich 1 i. V. stehende Bebauungsplan Nr. 26 keine zusätzlichen Bauflächen 
ausweist, sondern lediglich die zulässige Art der baulichen Nutzung reguliert. 
Aufgrund der großen Entfernung der Änderungsbereiche zu dem SPA wird eine 
Beeinträchtigung von vornherein ausgeschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden, allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden, allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Die nebenstehenden, allgemeinen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Innerhalb der Änderungsbereiche befinden sich keine gesetzlich geschützten 
Biotope. Mögliche Beeinträchtigungen von Biotopen im Umfeld der Plangebiet 
werden im Rahmen der Bebauungspläne untersucht. 
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Die Änderungsbereiche 2-5 befinden sich mindestens 1 400 m von dem 
nächstgelegenen GGB entfernt. Daher kann eine Beeinträchtigung des GGB 
von vornherein ausgeschlossen werden. Eine Verträglichkeitsprüfung ist nicht 
erforderlich. 
Die nebenstehende Aussage bezieht sich offensichtlich auf Änderungsbe-
reich 1. Dieser steht im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Nr. 26, wel-
cher keine neuen Baugebiete ausweist, sondern lediglich die Art der baulichen 
Nutzung reguliert. Im Übrigen sei auf die Stellungnahme der unteren Natur-
schutzbehörde zum Bebauungsplan Nr. 26 vom 20.01.2023 verwiesen, in der 
„keine Hinweise auf mögliche Beeinträchtigungen eines GGB“ gesehen wer-
den. 
 
 
 
Zunächst sei darauf verwiesen, dass der Maßnahmenfläche eine Festsetzung 
des Bebauungsplanes Nr. 31 zugrunde liegt, die nach den Maßgaben der HzE 
erfolgte. 
Weiterhin wird klargestellt, dass eine Gemeinde nicht an die HzE gebunden ist, 
sondern den Ausgleich im Rahmen der Abwägung nach § 1a Abs. 3 BauGB 
selbst gestalten kann. 
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Baum- und Alleenschutz 
Der Hinweis auf geschützte Bäume nach § 18 Abs. 1 NatSchAG M-V wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
Die Gemeinde beabsichtigt nicht, die Allee im Rahmen des Bebauungsplanes 
Nr. 30 zu entfernen. Die Erschließung des Bebauungsplanes Nr. 30 soll so er-
folgen, dass die Allee möglichst keine Eingriffe erfährt. Neben der Erweiterung 
der Wohnbaufläche beabsichtigt die Gemeinde auch den Bau eines Fuß- und 
Radweges entlang der Kreisstraße 11. Auch hier wird die geschützte Allee be-
rücksichtigt. Die Planung des Fuß- und Radweges erfolgt ebenfalls unter der 
Maßgabe, die bestehende Allee möglichst zu erhalten. 
 
 
 
 
 
Artenschutz 
Der Verweis auf die Stellungnahmen zu den Bebauungsplänen wird zur Kennt-
nis genommen. 
 
 
 
 
 
Der Landschaftsplanentwurf ist, wie unten beschrieben, nicht als Landschafts-
plan beschlossen worden. Somit gibt es formal keinen wirksamen Landschafts-
plan, der berücksichtigt werden könnte. 
 
 
 
Der Hinweis auf die Verpflichtung zur Aufstellung eines Landschaftsplanes wird 
zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde Kalkhorst wird einen Beschluss zur 
Wiederaufnahme des Verfahrens zur Aufstellung eines Landschaftsplanes fas-
sen. 
Eine Fortschreibung kann nur für einen wirksamen Landschaftsplan erfolgen. 
Wie oben erläutert, ist der Landschaftsplan jedoch nie wirksam geworden. 
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Die Gemeinde wird im Rahmen der Aufstellung eines Landschaftsplanes die 
wirksame Flächennutzungsplanung berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde wird aus den nebenstehenden Gründen einen Beschluss zur 
Wiederaufnahme des Verfahrens zur Aufstellung eines Landschaftsplanes fas-
sen. 
 
 
Der Hinweis wird im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung eines Land-
schaftsplanes berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
Aus den nebenstehend genannten Gründen wird die Gemeinde einen Be-
schluss zur Wiederaufnahme des Verfahrens zur Aufstellung eines Land-
schaftsplanes fassen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass aus straßenverkehrsrechtlicher Sicht 
keine Einwände erhoben werden.  
Der Hinweis auf § 45 Abs. 6 StVO wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
Der Hinweis auf ein Antragsverfahren wird zur Kenntnis genommen. Im Rah-
men der Flächennutzungsplanung werden keine Änderungen an der Beschil-
derung des Straßenverkehrs vorgenommen. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Straßenaufsichtsbehörde 
keine Einwände bestehen. 
 
 
Straßenbaulastträger 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 2) 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
 
Zu 3) 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
Zu 4) 
Der Hinweis auf die Planung des Landkreises wird zur Kenntnis genommen 
und beachtet. Der Gemeinde sind die Planungen bekannt. Im Flächennut-
zungsplan wird die Kreisstraße K 12 als überörtlicher Verkehrszug dargestellt. 
Die Errichtung eines Radweges steht daher mit den Darstellungen des Flä-
chennutzungsplanes im Einklang. Auf der Ebene des verbindlichen Bauleitpla-
nung (Bebauungsplan Nr. 30) wird der konkrete Verlauf des Radweges sowie 
die möglichen begleitenden Bepflanzungen berücksichtigt werden. 
 
Zu 5) 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
 
Öffentlicher Gesundheitsdienst 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich diverse Aufnahme- und Siche-
rungspunkte des Lagenetzes im Planbereich befinden. Der Hinweis auf deren 
Sicherung wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
Der Hinweis auf Wiederherstellung bei Beschädigung oder Verlust wird zur 
Kenntnis genommen und beachtet.  
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Die Karte wird zur Kenntnis genommen und beachtet.  
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Die Karte wird zur Kenntnis genommen und beachtet.  
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Die Karte wird zur Kenntnis genommen und beachtet.  
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Die Karte wird zur Kenntnis genommen und beachtet.  
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1. Landwirtschaft/EU-Förderangelegenheiten 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Landwirt rechtzeitig über die Pla-
nungen zu informieren ist. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine weiteren Bedenken und Anregun-
gen geäußert werden. 
 
 
 
2. Integrierte ländliche Entwicklung  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich das Plangebiet in keinem Verfahren 
zur Neuregelung der Eigentumsverhältnisse befindet und deshalb keine Beden-
ken und Anregungen geäußert werden.  
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3. Naturschutz, Wasser und Boden  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange des StALU nicht betroffen 
sind. Die untere Naturschutzbehörde des Landkreises NWM wurde ebenfalls 
beteiligt.  
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine wasserwirtschaftlichen Bedenken 
bestehen. 
 
 
 
Der Hinweis auf das Altlasten- und Bodenschutzkataster wird zur Kenntnis ge-
nommen. Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie wurde eben-
falls als Träger öffentlicher Belange beteiligt. 
 
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
4. Immissions- und Klimaschutz, Abfall und Kreislaufwirtschaft 
 
 
 
Der Hinweis auf die nebenstehenden Anlagen wird zur Kenntnis genommen. 
Die jeweiligen Anlagen werden, sofern sich diese in immissionsschutzrechlich 
relevanter Entfernung befinden, in der jeweiligen verbindlichen Bauleitplanung 
berücksichtigt. 
 
 
Der Hinweis auf Vor-Ort-Begehungen und Beteiligung der unteren Immissions-
schutzbehörde wird berücksichtigt. 
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Zu a) 
Der Hinweis auf die Anbauverbotszone wird zur Kenntnis genommen und be-
achtet. Im Bebauungsplan Nr. 29 wird eine Fläche, die von Bebauung freizu-
halten ist, festgesetzt. Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung ist eine der-
art kleinteilige Darstellung unüblich und wird daher nicht vorgenommen. 
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Zu b) 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen eines Lärmgutach-
tens zum Bebauungsplan Nr. 29 beachtet. 
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Die Gemeinde Kalkhorst nimmt zur Kenntnis, dass das LPBK M-V als obere 
Landesbehörde nicht zuständig ist. 
 
Der zuständige Landkreis Nordwestmecklenburg wurde ebenfalls als Träger öf-
fentlicher Belange beteiligt. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass in Meckl.-Vorpom. Munitionsfunde nicht 
auszuschließen sind. 
 
Der Hinweis, dass Bauherren für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften verantwortlich sind, wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Gemeinde Kalkhorst nimmt zur Kenntnis, dass eine Kampfmittelbelas-
tungsauskunft beim Munitionsbergungsdienst des LPBK M-V zu erhalten ist. 
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Der Hinweis auf die gesetzlich geschützten Vermessungsmarken wird beach-
tet. Die Gemeinde stellt die Festpunkte, die innerhalb der Geltungsbereiche der 
10. Änderung des Flächennutzungsplanes sind dar. 
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Das beiliegende Merkblatt wird beachtet. 
 
 
Der Landkreis Nordwestmecklenburg wurde ebenfalls beteiligt.  
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Die nebenstehende Übersichtskarte mit Verortung der Festpunkte wird zur 
Kenntnis genommen.  
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Die Gemeinde Kalkhorst nimmt den nebenstehenden Auszug aus dem amtli-
chen Festpunktinformationssystem zur Kenntnis. Der gesetzlich geschützte 
Festpunkt wird in die Planzeichnung übernommen. 
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Die Gemeinde Kalkhorst nimmt den nebenstehenden Auszug aus dem amtli-
chen Festpunktinformationssystem zur Kenntnis. Der gesetzlich geschützte 
Festpunkt befindet sich nicht innerhalb eines Geltungsbereiches der 10. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes. 
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Die Gemeinde Kalkhorst nimmt den nebenstehenden Auszug aus dem amtli-
chen Festpunktinformationssystem zur Kenntnis. Der gesetzlich geschützte 
Festpunkt wird in die Planzeichnung übernommen. 
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Die Gemeinde Kalkhorst nimmt den nebenstehenden Auszug aus dem amtli-
chen Festpunktinformationssystem zur Kenntnis. Der gesetzlich geschützte 
Festpunkt wird in die Planzeichnung übernommen. 
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Die Gemeinde Kalkhorst nimmt den nebenstehenden Auszug aus dem amtli-
chen Festpunktinformationssystem zur Kenntnis. Der gesetzlich geschützte 
Festpunkt wird in die Planzeichnung übernommen. 
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Die Gemeinde Kalkhorst nimmt den nebenstehenden Auszug aus dem amtli-
chen Festpunktinformationssystem zur Kenntnis. Der gesetzlich geschützte 
Festpunkt befindet sich nicht innerhalb eines Geltungsbereiches der 10. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes. 
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Die Gemeinde Kalkhorst nimmt den nebenstehenden Auszug aus dem amtli-
chen Festpunktinformationssystem zur Kenntnis. Der gesetzlich geschützte 
Festpunkt befindet sich nicht innerhalb eines Geltungsbereiches der 10. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Planung grundsätzlich zugestimmt 
wird. Auf die nachstehenden Hinweise bzw. Forderungen wird im Folgenden 
eingegangen. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Versorgung mit Trinkwasser grund-
sätzlich gewährleistet ist. 
 
Der Verweis auf die Satzung des ZVG wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Hinweis auf die Kosten für eventuell notwendige Umverlegungen wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
Eine Bedarfsermittlung ist im Rahmen der Flächennutzungsplanung nicht erfor-
derlich und nicht möglich. 
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Die Gemeinde weist darauf hin, dass Geh-, Fahr- und Leitungsrechte in einem 
Flächennutzungsplan nicht festgesetzt werden können. Eine Berücksichtigung 
der Erschließung der Baugrundstücke erfolgt im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung (Bebauungsplan Nr. 28). 
 
 
 
 
 
Änderungsbereich 1 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Wasserversorgung und Abwasser-
entsorgung bereits vorhanden ist. 
Die Niederschlagswasserbeseitigung ist vorhabenbezogen im Baugenehmi-
gungsverfahren zu klären. Mit dem einfachen Bebauungsplan Nr. 26 werden 
keine Vorhaben i. S. d. § 29 BauGB vorbereitet. Es wurde die Art der baulichen 
Nutzung reguliert. In die vorhandene Erschließungssituation wurde nicht einge-
griffen. 
Zur Löschwasserversorgung werden vorhande Hydranten und offene Gewäs-
ser verwendet. 
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Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Erforderliche Ab-
stimmungen werden mit dem ZVG im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 28 
bzw. dessen Erschließungsplanung geführt. 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Schmutzwasserentsorgung über 
eine Erweiterung des Leitungsbestandes erfolgen kann. 
 
 
 
Die konkrete Niederschlagsentwässerung wird im Rahmen des Bebauungs-
planes Nr. 28 geklärt und festgelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Löschwasserversorgung wird im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 28 
geklärt. 
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Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Erforderliche Ab-
stimmungen werden mit dem ZVG im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 29 
bzw. dessen Erschließungsplanung geführt. 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Schmutzwasserentsorgung über 
eine Erweiterung des Leitungsbestandes erfolgen kann. 
Der Hinweis auf eine ggf. nötige Behandlung des Abwassers wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
Die konkrete Niederschlagsentwässerung wird im Rahmen des Bebauungspla-
nes Nr. 29 geklärt und festgelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Löschwasserversorgung wird im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 29 ge-
klärt. 
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Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Erforderliche Ab-
stimmungen werden mit dem ZVG im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 30 
bzw. dessen Erschließungsplanung geführt. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Schmutzwasserentsorgung über 
eine Erweiterung des Leitungsbestandes erfolgen kann. 
 
 
 
Die konkrete Niederschlagsentwässerung wird im Rahmen des Bebauungs-
planes Nr. 30 geklärt und festgelegt. 
 
 
 
 
 
 
Die Löschwasserversorgung wird im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 29 
geklärt. 
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Die Gemeinde stellt klar, dass der Bebauungsplan Nr. 31 bereits rechtskräftig 
ist. An vorhandene Leitungen kann gemäß Stellungnahme des ZVG zum Be-
bauungsplan Nr. 31 angeschlossen werden. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Schmutzwasserentsorgung über 
eine Erweiterung des Leitungsbestandes erfolgen kann. 
Der Hinweis auf eine ggf. nötige Behandlung des Abwassers wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
Im Rahmen des Bebauungsplan Nr. 31 hat sich die Gemeinde mit den Möglich-
keiten zur Niederschlagsentwässerung auseinandergesetzt. 
„[…] das in dem Sonstigen Sondergebiet SO anfallende Niederschlagswasser 
soll auf dem jeweiligen Grundstück zur Versickerung gebracht werden. Das in 
dem Mischgebiet MI anfallende Niederschlagswasser ist in die vorhandene Ab-
leitung in das Gewässer 1503 zu leiten. Abstimmungen sind mit dem Wasser- 
und Bodenverband Wallsteingraben-Küste zu treffen. Der Wasser- und Boden-
verband Wallsteingraben-Küste hat im Beteiligungsverfahren keine Bedenken 
geäußert. Der Zweckverband Grevesmühlen weist zudem auf die Möglichkeit 
hin, in den Regenwasserkanal in der „Neuen Reihe“ einzuleiten. Notwendige 
Drosselungen und Rückhaltungen sind mit den Verbänden abzustimmen und 
auf dem Baugrundstück zu realisieren.“ 
 
Die Löschwasserversorgung ist für den Bebauungsplan Nr. 31 durch einen Ver-
tragshydranten in ca. 180 m Entfernung sicher gestellt. 
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Der nebenstehende Lageplan wird beachtet. Leitungsbestände werden, sofern 
deren Lage für die Planung relevant ist, in die verbindliche Bauleitplanung (Be-
bauungsplan) nachrichtlich übernommen. Für die vorbereitende Bauleitplanung 
(Flächennutzungsplan) ist die exakte Lage von Versorgungsleitungen unerheb-
lich. 
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Die Planunterlagen werden nur zu internen Zwecken verwendet und nicht an 
Dritte weitergegeben.  
Die Gemeinde Kalkhorst nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Telekom keine 
Einwände bestehen, wenn die erforderlichen Unterhaltungs- und Erweiterungs-
maßnahmen am ober- und unterirdischen Kabelnetz jederzeit möglich sind. 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden im Rahmen der jeweiligen verbindlichen 
Bauleitplanung berücksichtigt. 
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Der nebenstehende Lageplan wird beachtet. Leitungsbestände werden, sofern 
deren Lage für die Planung relevant ist, in die verbindliche Bauleitplanung (Be-
bauungsplan) nachrichtlich übernommen. Für die vorbereitende Bauleitplanung 
(Flächennutzungsplan) ist die exakte Lage von Versorgungsleitungen unerheb-
lich. 
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Der nebenstehende Lageplan wird beachtet. Leitungsbestände werden, sofern 
deren Lage für die Planung relevant ist, in die verbindliche Bauleitplanung (Be-
bauungsplan) nachrichtlich übernommen. Für die vorbereitende Bauleitplanung 
(Flächennutzungsplan) ist die exakte Lage von Versorgungsleitungen unerheb-
lich. 
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Der nebenstehende Lageplan wird beachtet. Leitungsbestände werden, sofern 
deren Lage für die Planung relevant ist, in die verbindliche Bauleitplanung (Be-
bauungsplan) nachrichtlich übernommen. Für die vorbereitende Bauleitplanung 
(Flächennutzungsplan) ist die exakte Lage von Versorgungsleitungen unerheb-
lich. 
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Der nebenstehende Lageplan wird beachtet. Leitungsbestände werden, sofern 
deren Lage für die Planung relevant ist, in die verbindliche Bauleitplanung (Be-
bauungsplan) nachrichtlich übernommen. Für die vorbereitende Bauleitplanung 
(Flächennutzungsplan) ist die exakte Lage von Versorgungsleitungen unerheb-
lich. 
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Der nebenstehende Lageplan wird beachtet. Leitungsbestände werden, sofern 
deren Lage für die Planung relevant ist, in die verbindliche Bauleitplanung (Be-
bauungsplan) nachrichtlich übernommen. Für die vorbereitende Bauleitplanung 
(Flächennutzungsplan) ist die exakte Lage von Versorgungsleitungen unerheb-
lich. 
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Der nebenstehende Lageplan wird beachtet. Leitungsbestände werden, sofern 
deren Lage für die Planung relevant ist, in die verbindliche Bauleitplanung (Be-
bauungsplan) nachrichtlich übernommen. Für die vorbereitende Bauleitplanung 
(Flächennutzungsplan) ist die exakte Lage von Versorgungsleitungen unerheb-
lich. 
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Der nebenstehende Lageplan wird beachtet. Leitungsbestände werden, sofern 
deren Lage für die Planung relevant ist, in die verbindliche Bauleitplanung (Be-
bauungsplan) nachrichtlich übernommen. Für die vorbereitende Bauleitplanung 
(Flächennutzungsplan) ist die exakte Lage von Versorgungsleitungen unerheb-
lich. 
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Der nebenstehende Lageplan wird beachtet. Leitungsbestände werden, sofern 
deren Lage für die Planung relevant ist, in die verbindliche Bauleitplanung (Be-
bauungsplan) nachrichtlich übernommen. Für die vorbereitende Bauleitplanung 
(Flächennutzungsplan) ist die exakte Lage von Versorgungsleitungen unerheb-
lich. 
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Der nebenstehende Lageplan wird beachtet. Leitungsbestände werden, sofern 
deren Lage für die Planung relevant ist, in die verbindliche Bauleitplanung (Be-
bauungsplan) nachrichtlich übernommen. Für die vorbereitende Bauleitplanung 
(Flächennutzungsplan) ist die exakte Lage von Versorgungsleitungen unerheb-
lich. 
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Der nebenstehende Lageplan wird beachtet. Leitungsbestände werden, sofern 
deren Lage für die Planung relevant ist, in die verbindliche Bauleitplanung (Be-
bauungsplan) nachrichtlich übernommen. Für die vorbereitende Bauleitplanung 
(Flächennutzungsplan) ist die exakte Lage von Versorgungsleitungen unerheb-
lich. 
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Nach Daten des statistischen Bundesamtes verfügte Deutschland im Jahr 2020 
über eine Ärztedichte von 44 Ärzten pro 10.000 Einwohner. Mit dem geplanten 
Ärztehaus (Bebauungsplan Nr. 31) der Gemeinde Kalkhorst erfolgt im Wesent-
lichen eine Umsiedelung des bestehenden Allgemeinmediziners sowie des 
Zahnarztes. Selbst bei der zusätzlichen Ansiedlung eines weiteren Arztes käme 
Kalkhorst lediglich auf 3 Ärzte pro 1.836 Einwohner und damit auf eine rechne-
rische Quote von 16,35 Ärzte pro 10.000 Einwohner. Die Ärztedichte läge somit 
immer noch deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Folglich ist ein negativer 
Einfluss auf die ärztliche Grundversorgung des Grundzentrums Dassow nicht 
zu erwarten. 


